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Gemeinde Achstetten 

Landkreis Biberach 

 
 

Satzung 
über die  

Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen  

der Gemeindefeuerwehr Achstetten nach § 16 FwG 
 

(Feuerwehr-Entschädigungssatzung – FwES) 
vom 2. Dezember 2019 

 

 
Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Würt-

temberg (GemO) in Verbindung mit § 16 des Feuer-

wehrgesetzes (FwG) hat der Gemeinderat der Ge-

meinde Achstetten am 2. Dezember 2019 folgende 

Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tä-

tigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr be-

schlossen: 

 

§ 1 Entschädigung für Einsätze 

(1) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Ge-

meindefeuerwehr erhalten für Einsätze auf Antrag 

ihre Auslagen und ihren Verdienstausfall als Auf-

wandsentschädigung nach einem einheitlichen 

Durchschnittssatz ersetzt. Dieser beträgt für jede 

volle Stunde 12,00 Euro.  

(2) Die Einsatzzeit wird jeweils auf eine halbe Stunde 

aufgerundet. Es wird mindestens eine Einsatzstunde 

entschädigt. Am Feuerwehrgerätehaus angetretene, 

aber nicht ausgerückte Feuerwehrangehörige erhal-

ten eine Entschädigung für eine Einsatzstunde. 

(3) Für Einsätze mit einer Dauer von mehr als zwei 

aufeinanderfolgenden Tagen werden der entste-

hende Verdienstausfall und die notwendigen Ausla-

gen in tatsächlicher Höhe als Aufwandsentschädi-

gung ersetzt (§ 16 Absatz 4 FwG). Bei Vorliegen ei-

ner Freistellung nach § 15 Absatz 1 Satz 1 FwG kann 

der Angehörige der Gemeindefeuerwehr seinen An-

spruch auf Verdienstausfall nach Satz 1 an seinen 

Arbeitgeber rechtsgeschäftlich abtreten.  

 

§ 2 Entschädigung für Übungsdienste 

(1) Für die Teilnahme an bis zu 12 Übungen pro Jahr 

wird keine Entschädigung gewährt. 

(2) Für die Teilnahme an darüber hinaus stattfinden-

den Übungen und Schulungen wird eine Entschädi-

gung von 2,50 Euro je Stunde gewährt. 

 

§ 3 Entschädigung für Aus- und Fortbildungs-

veranstaltungen  

(1) Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungsver-

anstaltungen mit einer Dauer von bis zu zwei aufei-

nanderfolgenden Tagen wird auf Antrag als Auf-

wandsentschädigung für Auslagen eine Entschädi-

gung pro Tag mit bis zu 4 Stunden von 6,50 Euro und 

über 4 Stunden von 13,00 Euro gewährt.  

(2) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer der Aus- 

und Fortbildungsveranstaltung vom Unterrichtsbe-

ginn bis -ende zugrunde zu legen. 

(3) Für Aus- und Fortbildungslehrgänge mit einer 

Dauer von mehr als zwei aufeinanderfolgenden Ta-

gen werden der entstehende Verdienstausfall und 

die notwendigen Auslagen in tatsächlicher Höhe er-

setzt (§ 16 Absatz 4 FwG). Bei Vorliegen einer Frei-

stellung nach § 15 Absatz 1 Satz 1 FwG kann der 

Angehörige der Gemeindefeuerwehr seinen An-

spruch auf Verdienstausfall nach Satz 1 an seinen 

Arbeitgeber rechtsgeschäftlich abtreten. 

 

§ 4 Brandsicherheitswache 

Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemein-

defeuerwehr erhalten für die Durchführung der 

Brandsicherheitswache nach § 2 Absatz 2 Nr. 2 FwG 

auf Antrag ihre Auslagen und ihren Verdienstausfall 

als Aufwandsentschädigung nach einem einheitli-

chen Durchschnittssatz in Höhe von 12,00 Euro er-

setzt. 
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§ 5 Zusätzliche Entschädigung 

(1) Die nachfolgend genannten ehrenamtlich tätigen 

Feuerwehrangehörigen die durch andere Tätigkeiten 

als in der Aus- und Fortbildung über das übliche Maß 

hinaus Feuerwehrdienst leisten, erhalten eine zu-

sätzliche jährliche Entschädigung im Sinne des § 16 

Absatz 2 FwG als Aufwandsentschädigung für 

Übungsleiter: 

FFW-Kommandant             200,00 Euro/Jahr 

Stv. Kommandant             175,00 Euro/Jahr 

Abteilungskommandanten                150,00 Euro/Jahr 

Gerätewart              100,00 Euro/Jahr 

Leiter Jugendfeuerwehr               80,00 Euro/Jahr 

Wird eine Funktion von mehreren Feuerwehrangehö-

rigen gemeinsam ausgeübt, so wird die Entschädi-

gung auf die Beteiligten aufgeteilt. 

(2) Für die Ausrichtung der Hauptversammlung ge-

währt die Gemeinde der Gesamtfeuerwehr einen frei-

willigen Zuschuss in Höhe von 400,00 Euro/Jahr. 

Die Teilortsfeuerwehren erhalten einen jährlichen Zu-

schuss in Höhe von 450,00 Euro/Jahr. 

 

§ 6 Entschädigung für haushaltsführende  
Personen 

Für Personen, die keinen Verdienst haben und den 

Haushalt führen (§ 16 Absatz 1 Satz 3 FwG) sind die 

§§ 1, 3 und 4 mit der Maßgabe anzuwenden, dass 

als Verdienstausfall das entstandene Zeitversäumnis 

gilt. Bei Einsätzen und Aus- und Fortbildungsveran-

staltungen mit einer Dauer von mehr als zwei aufei-

nanderfolgenden Tagen wird neben der Entschädi-

gung für die notwendigen Auslagen als Verdienst-

ausfall 12,00 Euro je Stunde gewährt. 

 

§ 7 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Entschädigung 

der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemein-

defeuerwehr (Feuerwehrentschädigungssatzung) 

vom 19. November 2001 (mit allen späteren Ände-

rungen) außer Kraft. 

 

 

 

Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Form-

vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Würt-

temberg (GemO) oder aufgrund der GemO erlasse-

nen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen 

dieser Satzung wird nach § 4 Absatz 4 GemO unbe-

achtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 

Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung ge-

genüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; 

der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 

ist zu bezeichnen.  

Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als von An-

fang an gültig zustande gekommen. 

Dies gilt nicht, wenn  

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

Satzung, die Genehmigung oder Bekannt-

machung der Satzung verletzt worden sind, 

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 

43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit wider-

sprochen hat oder wenn vor Ablauf der im 

Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichts-

behörde den Beschluss beanstandet hat o-

der die Verletzung der Verfahrens- oder 

Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 

unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 

die Verletzung begründen soll, schriftlich 

geltend gemacht worden ist.  

 

Ausgefertigt!  

Achstetten, den 3. Dezember 2019 

 

 

____________________ 

Kai Feneberg 
Bürgermeister 
 

  

 


